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VBeyme/Goez/Jost

Vorwort

Das Jahr 2025 brachte die größten Änderungen und Ergänzungen der seit
über 40 Jahren gültigen Steuerberatervergütungsverordnung.

Nachdem das Bürokratieentlastungsgesetz Ende 2024 die Formvorgaben
der Honorarnoten dahingehend geändert hatte, dass für die Abrechnung
der Steuerberater die Textform gesetzlich genügt und damit auch die
Einführung der E-Rechnung ermöglicht wurde, hat am 21. 03. 2025 der
Bundesrat die „Fünfte Verordnung zur Änderung der Steuerberatervergü-
tungsverordnung“ aufgrund der Vorlage des Bundesfinanzministeriums
(BR-Drucks. 61/25) erlassen, die zum 01. 07. 2025 in Kraft trat.

Die Änderungen haben berufspolitische Bedeutung: Diese sind nämlich
von der Idee getragen, möglichst viele Regelungen des Rechtsanwaltsver-
gütungsgesetzes (RVG) auch für die Steuerberater anwendbar zumachen.
Damit wirdwiederum und noch stärker klargestellt, dass auch Steuerbera-
ter „Organe der (Steuer-)Rechtspflege“ sind (vgl. § 32 Abs. 2 Satz 1 Steuer-
beratungsgesetz bzw. §1 BRAO).

Zudem wurden ähnlich wie im Jahr 2020, nachdem dort die Werte und
Gebührensätze in einem Umfang von ca. 12% angehoben worden waren,
auch 2025 erneut höhere Werte vorgesehen. Die Gegenstandswerte wur-
den im Hinblick auf die Preisentwicklung und unter Berücksichtigung
höherer Gegenstandswerte um ca. 6% und die Ansätze für Lohnarbeiten
um ca. 9% angehoben, wobei darauf hinzuweisen ist, dass die Bundes-
steuerberaterkammer und der Deutsche Steuerberaterverband eine Erhö-
hung ummindestens 12%gefordert hatten.

Die Folge war dementsprechend auch die Notwendigkeit einer massiven
erneuten Überarbeitung des StBVV-Kommentares. Wie bisher haben sich
die Verfasser bemüht, den Praxisbezug in den Vordergrund zu stellen und
die alltäglichen Probleme zu behandeln. Wichtige Urteile und abwei-
chende Kommentarmeinungen sind im laufenden Text angeführt worden,
um lästiges Suchen zu ersparen. Als Arbeitshilfen in der Praxis sind auch
zahlreiche Muster zum Vergütungsrecht in den Kommentar aufgenom-
men worden. Hier wird der Nutzer des Kommentars unproblematisch eine
Vorlage finden, wie er Vereinbarungen mit seinem Mandanten treffen
kann undwie formgerecht abgerechnet wird.

Zur Sicherung des Honoraraufkommens und damit der wirtschaftlichen
Grundlage einer Kanzlei ist ein gezieltes Honorarmanagement unerläss-
lich. Bei den vereinbaren Leistungen gem. §57 Abs. 3 Nr. 2 und 3 StBerG –
hier besonders bei den betriebswirtschaftlichen Beratungsleistungen – ist
ein ständiger Zuwachs an Aufgaben und damit auch an Gebühren zu
beobachten, bedingt vor allem durch die seit längerem verschärfte Kredit-
politik der Banken und Sparkassen sowie dadurch entstehende neue Prü-
fungspflichten. Deshalb wird dieser Komplex sehr ausführlich dargestellt.



VI Beyme/Goez/Jost

Vorwort

Zum Honorarmanagement in Bezug auf die vereinbaren Leistungen fin-
den Sie spezielle Ausführungen unter E I.

Auch in weiteren wichtigen, wenn auch nicht den Berufsalltag prägenden
Situationen hilft dieser Praxiskommentar: Bekanntermaßen sind Rechts-
behelfsverfahren, wie insbesondere Einspruchsverfahren gegen Steuer-
bescheide schon seit dem 01. 07. 2020 nach den Regeln des RVG sinnge-
mäß abzurechnen, so dass die entsprechenden Hinweise in §40 StBVV
hilfreich sind, wie insbesondere aber auch die Muster für Rechtsbehelfs-
verfahren. Aber auch sämtliche Prozessverfahren bis hin zur Prozesskos-
tenhilfe, ob beim Finanzgericht, Bundesfinanzhof oder anderen Gerichten
sind nach den Regeln des RVG abzurechnen. Auch hier darf auf die
Kommentierung zu §40 StBVV in der Fassung von 2025 Bezug genommen
werden.

Abgerundet wird die Kommentierung insofern auch durch ein detailliertes
Streitwert-ABC und durch den neu überarbeiteten Tabellenteil. Dieser
Tabellenteil enthält unter den Tabellen A–D sämtliche in der Praxis ge-
bräuchliche Teiler zur schnellen Bestimmung der Gebühr im Einzelfall.
Ebenso finden Sie in den RVG Tabellen die jeweils zu unterschiedlichen
Zeitpunkten anzuwendenden RVG-Gebührentabellen, da auch Steuerbe-
rater Einspruchs- und Klageverfahren nach dem RVG abrechnen müssen
(gem. §40 S. 1 StBVV) und durch das KostBRÄG 2025 ab dem 01. 06. 2025
erneut eineGebührenerhöhung imRVGerfolgte.

Da Prozesse beim Finanzgericht oder Bundesfinanzhof verhältnismäßig
selten abzurechnen sind und den Berufsangehörigen deshalb meist die
Routine dafür fehlt, finden Sie hierzu im Fach 5 umfassende Erklärungen
und Hilfestellungen bezüglich der kostenrechtlichen Vorschriften. Ein
ausführliches Streitwert-ABC steht ebenfalls in §40 Anl. 1 zur Verfügung.
Für den Fall des Obsiegens in einem finanzgerichtlichen Verfahrens er-
halten Sie zudem detailliert alle Informationen, die es Ihnen ermöglichen,
gegen den Beklagten eine Kostenfestsetzung zu beantragen. Da der
Steuerberater das Einspruchsverfahren ebenfalls nach dem RVG abrech-
nenmuss, finden Sie auch hierzu eine ausführliche Abhandlung.

Das Autorenteam kommt aus unterschiedlichen Bereichen:

Begründet wurde der Kommentar durch Steuerberater Horst Meyer, der
bedauerlicherweise im April 2020 verstarb. Die Mitautoren fühlen sich
verpflichtet, auch weiterhin einen praxisnahen Kommentar für den täg-
lichen Gebrauch entsprechend der Idee von StB Meyer zur Verfügung zu
stellen.

Die Einführung in das Vergütungsrecht mit zahlreichen praktischen Hin-
weisen und das Kapitel Honorarmanagement sowie Literaturverzeichnis
und Rechtsprechungsübersicht wurden von dem Münsteraner Rechtsan-
walt und Dozent Dr. Christoph Goez, Fachanwalt für Steuerrecht und
Erbrecht, erstellt. Als langjähriger Geschäftsführer einer Steuerberater-
kammer, Mitglied des Satzungs- und Rechtsausschusses des Steuerbera-
terverbandesWestfalen Lippe e.V. und rechtlicher Berater vieler Angehö-
riger der steuerberatenden Berufe hat er sich seit Jahrzehnten mit dem



VII

Vorwort

Vergütungsrecht in zahlreichen Verfahren praktisch und literarisch aus-
einandergesetzt. Aus dieser Arbeit resultieren neben einer übersicht-
lichen Einführung auch viele Muster wie auch die Teilkommentierung zu
§40 StBVVn.F. – und nicht zuletzt die Gesamtredaktion.

Simon Beyme ist seit Jahren im Gebührenrecht zuhause. Der Rechtsan-
walt und Steuerberater ist Fachanwalt für Steuerrecht und verfügt zudem
über die Zusatzqualifikation „Landwirtschaftliche Buchstelle“. Er ist auf
die Beratung und Vertretung von Angehörigen der steuerberatenden Be-
rufe in berufs-, haftungs- und vergütungsrechtlichen Fragen spezialisiert.
Rechtsanwalt und Steuerberater Beyme war acht Jahre lang Geschäfts-
führer des Steuerberaterverbandes Berlin-Brandenburg und ist dort
weiterhin im Steuerrechtsausschuss engagiert, wie auch im Rechts- und
Berufsrechtsausschuss des Deutschen Steuerberaterverbandes. Als Mit-
autor bearbeitet er die Abschnitte 1–3 und 7 der StBVV, die bis 2022 von
dem Kollegen Rechtsanwalt Thomas Volkmann verantwortet wurden, und
zusätzlich die §§21, 26 und 39 StBVV.

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Gerald Schwamberger, Göttingen,
war mehr als 30 Jahre Mitglied des Gebührenausschusses bei der Steuer-
beraterkammer Niedersachsen und hat in dieser Zeit gerichtliche Gutach-
ten als Sachverständiger erstellt. Er war verantwortlich für die Ausführun-
gen über die vereinbaren Leistungen und für die Abschnitte 4 und 5 der
StBVV.

Dipl.-Finanzwirt Walter Jost, Geschäftsleiter und Kostenbeamter des Fi-
nanzgerichts des Saarlandes, ist für den Abschnitt 6 der StBVV zuständig.
Er hat ferner das Fach „Vergütung im finanzgerichtlichen Verfahren“
bearbeitet.

Der Kommentar möge dazu beitragen, dass die den Berufsangehörigen
zustehende Vergütung vollständig, richtig und angemessen erhoben wer-
den kann. Auf das kritische Urteil der Benutzer legen die Verfasser großen
Wert. Jede Anregung wird dankbar begrüßt und mit einer Stellungnahme
versehen.

Münster, Berlin, Saarbrücken, im Oktober 2025 Die Verfasser
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